






 

Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen  

in der Stadt Penkun 

 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung i.V.m. § 18 Abs. 2 Ziffer 3 des Bestattungsgesetzes 

(BestattG M-V) vom 03.Juli 1998 hat die Stadt Penkun auf ihrer Sitzung am 07.09.2022 folgende  

Erste Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt 

Penkun (Friedhofssatzung) beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderung der Satzung 

Die Friedhofssatzung vom 03.04.2019 wird wie folgt geändert: 

 

III. Grabstätten 

§ 7 Belegungsgebühren 

3b. halbanonyme Grabstätte mit Namenstafel Storkow                           700, 00€ 

Die Beauftragung der Liegeplatte auf dem Halbanonymen Urnenfeld in Storkow erfolgt durch die 

Friedhofsverwaltung. Die Kosten werden entsprechend einer Rechnungslegung durch das 

beauftragte Steinmetzunternehmen auf die Angehörigen umgelegt. 

 

 

§ 13 Inkrafttreten 

Die Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in 

der Stadt Penkun tritt mit ihrer Änderung am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Penkun, den 15.09.2022 

 

 

 

(Zibell) 

Bürgermeisterin       



Zweite Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen
in der Stadt Penkun

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung i.V.m. § 18 Abs. 2 Ziffer 3 des Bestattungsgesetzes
(BestattG M-V) vom 03Juli 1998 hat die Stadt Penkun auf ihrer Sitzung am 07.12.2022 folgende
Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt
Penkun (Friedhofssatzung) beschlossen:

Artikel l

Änderung der Satzung
Die Friedhofssatzung vom 03.04.2019 sowie der Ersten Satzung zur Änderung vom 07.09.2022 wird
wie folgt geändert:

III. Grabstätten

§ 7 Belegungsgebühren
Im. halbanonyme Urnengrabstätte mit Namenstafel

In. Baumgrabstätte mit Namenstafel

lo. Verlängerung des Nutzungsrechtes

lp. Halbanonyme Erdbeisetzung

700,00€

730,00 €

17,50 €/</^

1.000,00 €

§ 13 Inkrafttreten

Die Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in
der Stadt Penkun tritt mit ihrer Änderung am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Penkun, den /3. ^1-. 2022
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